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N A C H R U F 
 
Der Landkreis Cham trauert um 
 

Frau Edeltraud Schlamminger 
 
Frau Schlamminger war seit 1981 beim Landkreis Cham beschäftigt. Sie war im Sachgebiet 
Verkehrswesen, in der KFZ-Zulassungsstelle, im Bereich Unterhaltsicherung sowie den Sach-
gebieten Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Personenstands- und Ausländerwesen ein-
gesetzt. Mit vorbildlicher Dienstauffassung und hoher Leistungsbereitschaft erledigte sie die 
ihr zugewiesenen Aufgaben. Wir verlieren mit ihr eine stets freundliche, zuverlässige und ver-
antwortungsbewusste Mitarbeiterin sowie eine geschätzte und sehr beliebte Kollegin.  
Unsere tiefempfundene Anteilnahme gilt den trauernden Angehörigen. Wir werden ihr stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren.  
 
Cham, im März 2023 
 
Franz Löffler Corinna Kurnoth 
Landrat Vorsitzende des Personalrats 

 
 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Re-
gensburg für das Haushaltsjahr 2023 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Regens-
burg für das Haushaltsjahr 2023 vom 10.01.2023 wurde im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz 
Nr.2 vom 15.02.2023 amtlich bekannt gemacht. Als Mitglied dieses Zweckverbandes weist der Land-
kreis Cham auf diese Bekanntmachung hin. 
 



 
Hinweis über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 des Zweckver-
bandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) 
 

Die Städtischen Betriebe Roding – als Verbandsmitglied des Zweckverbandes Thermische Klär-
schlammverwertung Schwandorf (ZTKS) - informiert darüber, dass die Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf für das Jahr 2023 im Amtsblatt 
der Regierung der Oberpfalz Nr. 1/2023 vom 17. Januar 2023, Seite 3, amtlich bekannt gemacht 
wurde. 
 

Roding, den 13.03.2023 Städtische Betriebe Roding AdöR 
 Manfred Janker 
 Kaufmännischer Vorstand 
 

_______________ 
 
 
Hinweis über die Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Verbandsatzung des 
Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) 
 

Wegen der Stadt Pleystein beschlossene Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) wurde nachstehend im Amts-
blatt der Regierung der Oberpfalz Nr. 16/2022, Seite 153, amtlich bekannt gemacht. 
 

Roding, 13.03.2023 Städtische Betriebe Roding AdöR 
 Manfred Janker 
 Kaufmännischer Vorstand 
 

Der Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf erlässt aufgrund Art. 44 Abs. 
1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – (BayRS 2020-6-1-I), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2022 (GVBl S. 374), folgende 
 

Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung des 

Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf 
 

§ 1 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. Oktober 2015 (RABl OPf. S. 88 ff.), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 12. Juli 2022 (RABl OPf. 2022 S. 100), wird wie folgt geändert: 
 

§ 2 Abs. 1 Buchst. c erhält folgende Fassung: 
„c) die Städte Nabburg, Neunburg vorm Wald, Oberviechtach Pfreimd, Schönsee (jeweils Land-
kreis Schwandorf), Hemau (Landkreis Regensburg), Neumarkt i.d. OPf. und Parsberg (jeweils Land-
kreis Neumarkt i.d. OPf.), Pleystein (Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab).“ 

 

§ 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz 
in Kraft. 
 

Schwandorf, den 22. November 2022 Zweckverband Thermische 
 Klärschlammverwertung Schwandorf 
 Andreas Feller 
 Verbandsvorsitzender 
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